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HESSISCHER LANDTAG 05.12.2006
Dem

Haushaltsausschuss
überwiesen

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das
Haushaltsjahr 2007 (Haushaltsgesetz 2007) in der Fassung der
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses
Drucksache 16/6338 zu Drucksache 16/6011

Einzelplan 09 Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz

D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :

Zu Kapitel: 09 23 Förderung im Bereich ländlicher Raum und Verbraucherschutz
Buchungskreis: 2899

Produktnummer lt. Leistungsplan: 1

Produktbezeichnung lt. Leistungsplan: Dorferneuerung

von um auf
Leistungsplan: EUR EUR EUR

Eigene Erlöse 4.665 200 4.865
Produktabgeltung 6.180 -200 5.980

Kameraler Haushalt:

Einnahmen
     Hauptgruppe 12.818.500 200.000 13.018.500
Kameraler Zuschuss 28.412.000 -200.000 28.212.000

Sonstige Veränderungen:
z.B. Produktblatt, Bewirtschaftungsvermerke, Haushaltsvermerke

Der Wirtschaftsplan, das zugehörige Produktblatt und der kamerale Resthaushalt sind
entsprechend anzupassen.

c) Ansatz: 2.930.000€, Land 50 % (1.465.000 €), EU 50 % (1.465.000 €)
d) Ansatz: 2.915.000 €, Land 100 %
Zusätzlich findet im kameralen Teil eine Verschiebung zwischen den Titeln 883 08 ( + 400.000 Euro) und
892 10 (-400.000 Euro) statt.

Veränderung

3

Ziffer 9 c) und d) des Produktblattes werden wie folgt geändert:
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Begründung des Änderungsantrags:

Wiesbaden, 05.12.2006

Für die Fraktion der CDU
Der Fraktionsvorsitzende
Dr. Christean Wagner (Lahntal)

Das Programm "Waldumweltmaßnahmen" Kapitel 09 22 - FP 07 wird nicht im Rahmen der 
ELER-Verordnung mit EU-Mitteln kofinanziert. Der bisherige EU-Mittel-Ansatz bei 09 22 von 
200.000 € wird deshalb nach Kap. 09 23 in das Programm "Dorferneuerung" umgesetzt bei 
gleichzeitiger Rückumsetzung von Landesmitteln. Die Summe der Ansätze beider Programme 
bleiben dadurch unverändert.

Das Programm Waldumweltmaßnahmen wird jetzt aus reinen Landesmitteln finanziert.

Eingegangen am 05.12.2006    .    Ausgegeben am 05.12.2006
Druck und Auslieferung: Kanzlei des Hessischen Landtags  .  Postfach 3240  .  65022 Wiesbaden Drs.Nr. 16/6586  .  Seite 2


